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Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es 
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die 
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre die-
ses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 
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Valor / ISIN: 1204433 / LI0012044330 
Verwaltet von der Ahead Wealth Solutions AG, Austrasse 15,  9490 Vaduz. 
 

Ziele und Anlagepolitik 

 
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer 
marktgerechten Rendite in Euro. 

Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 
zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Anlei-
hen (Obligationen (Straight Bonds)), die an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen 
stehenden Markt gehandelt werden. Ferner kann bis zu 
einem Drittel des Fondsvermögens in zulässige andere 
Werte investiert werden. In diesem Drittel können ma-
ximal 10% des Fondsvermögens weltweit in Aktien und 
andere Beteiligungswertpapiere und –wertrechte inves-
tiert werden. Wandel- und Optionsanleihen können 

weltweit mit maximal 25% des Fondsvermögens im 
Drittel berücksichtigt werden. Diese Maximalquoten 
sind nur im Rahmen des verbleibenden Drittels des 
Fondsvermögens kumulierbar. Anlagen sind in jeder 
Währung möglich. 

Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermes-
sen des Vermögensverwalters. Die Referenzwährung 
des Fonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne wer-
den nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder 
angelegt (thesauriert).  

 

Risiko- und Ertragsprofil 

 
 

Typischerweise geringere Rendite 
      Geringes Risiko 

Typischerweise höhere Rendite 
                                Höheres Risiko    

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; 
eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht 
möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig 
ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, 
der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig 
risikolose Anlage dar. 
 
Der B & P Vision – Global Bond Selection ist in der 
Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typi-
scherweise verhältnismässig wenig schwankt und des-
halb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen verhält-
nismässig niedrig sind. 
 
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen un-
mittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den 
Fonds von wesentlicher Bedeutung sein:  
 
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines 
Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer 
Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter be-
stimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquidi-
tätsniveau erreichen können. Es kann schwierig wer-
den, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu fin-
den. 

Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteils-
rücknahme steigen. 
 
Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem 
oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn 
ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene For-
derungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise 
begleichen. 
 
Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der 
Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivatkontrakte 
einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhö-
hen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Ver-
lustrisiken einher. 
 
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der 
Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen 
Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch 
Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der 
Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder 
externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Ver-
waltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegen-
stände durch äussere Ereignisse wie Brände, Naturka-
tastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden. 
 



Kosten 

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens so-
wie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. 
 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: 

Ausgabeaufschlag  5% 

Rücknahmeabschlag 1% 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von 
Ihrer Investition vor der Anlage bzw. vor der Auszah-
lung Ihrer Rendite abgezogen wird. Im Einzelfall kann 
er geringer ausfallen. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres 
abgezogen werden: 

Laufende Kosten 1.86% 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umstän-
den zu tragen hat: 

An die Wertentwick-
lung des Fonds ge-
bundene Gebühren 
(Performance-Fee): 

keine 
 

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letz-
ten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.06.2016 
endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. 
 
Die laufenden Kosten beinhalten keine: 
 an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen 

Gebühren (Performance Fee) 
 Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausga-

beaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche 
durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
re getragen werden) 

 
Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und 
deren Berechnungsmethode finden Sie unter Ziffer 1 
des Prospekts, welchen Sie auf der Webseite des LAFV 
Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li 
finden. 
 

 

Bisherige Wertentwicklung 
 

 
 

Der B & P Vision – Global Bond Selection wurde am 
27.03.2001 aufgelegt. 
 
Diese Gafik zeigt die historische Wertentwicklung in 
EUR. 
 
Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist 
keine Garantie für die laufende und zukünftige Ent-
wicklung.  
 
Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder 
fallen. In der hier gezeigten Wertentwicklung sind 
die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 
nicht berücksichtigt. 
 

Praktische Informationen  
 

Verwahrstelle des Fonds ist die Bank Frick & Co. AG; 
www.bankfrick.li. 
 
Den Prospekt und die aktuellen Berichte, die wesentli-
chen Anlegerinformationen, die aktuellen Anteilspreise 
sowie weitere Informationen zum Fonds, insbesondere 
zu weiteren Anteilsklassen, finden Sie kostenlos in 
deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV Liech-
tensteinischen Anlagefondsverband www.lafv.li sowie 
beim Vertreter in der Schweiz. 
 
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist Marcard, 
Stein & Co. AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg 
Vertreter für die Schweiz ist ACOLIN Fund Services 
AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich / Zahlstelle ist 
die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Bör-
senstrasse 16, CH-8022 Zürich. 
Zahl- und Informationsstelle in Österreich ist die Erste 
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Bel-
vedere 1, A-1100 Wien. 
Der Fonds unterliegt dem Liechtensteinischen Steuer-
gesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie 
bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. 
Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen sollten Sie 
Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren. 
 

Die Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) kann 
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument 
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen 
Teilen des UCITS-Prospekts vereinbar ist. 
 
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Ver-
waltungsgesellschaft sind im Internet unter 
www.ahead.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Be-
schreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen 
und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien 
von Angestellten sowie die Identität der für die Zutei-
lung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zu-
ständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden 
ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft 
ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen und wird 
durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 
reguliert. Die Ahead Wealth Solutions AG ist in Liech-
tenstein zugelassen und wird durch die  FMA reguliert. 
 
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind 
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. Februar 
2017.

 

http://www.lafv.li/
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